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Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

Bestätigung
über Zuwendungen im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes an eine 
der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen.

Art der Zuwendung: Mitgliedsbeitrag / Geldzuwendung

Wir sind wegen Förderung der Jugendhilfe nach dem letzten uns zugegange-
nen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Gifhorn, SteuerNr.: 19/218/01198 
vom 22.12.2008 für die Jahre 2005 bis 2007 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit.

Die Bescheinigung ist gültig zusammen mit der jeweiligen Einzahlungsquittung.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der 
Jugendhilfe im Sinne von Abschnitt A, Nr. 2 der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 
EinkommensteuerDurchführungsverordnung verwendet wird.

Meine, 27. Dezember 2008
Deutsche Freischar, Bundesamt, Elisabeth Gräfe


